
Satzung zur 4. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 

gemeindlichen Friedhöfe in der Gemeinde Bohmte vom 08. Dezember 2003 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. 

Dezember 2010 ( Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 

2016 (Nds. GVBl. S. 226), sowie der §§ 1, 2, und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 

(NKAG) in der Fassung vom 23.01.2007 ( Nds.GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 17.09.2015 ( Nds.GVBl. S. 186), hat der Rat der Gemeinde Bohmte in der Sitzung am 

23. März 2017 folgende Satzung beschlossen: 

     § 1 

„§ 1 Ziffern I. und  II. erhalten folgenden Wortlaut: 

I. Grabgebühren   

1.1. für ein Reihengrab sowie für ein anonymes Reihengrab für Erdbestattungen  

 a) für Verstorbene bis einschließlich der Vollendung des 5.      

Lebensjahres 

200,00 € 

 b) für Verstorbene nach Vollendung des 5. Lebensjahres 300,00 € 

1.2. für ein Urnenreihengrab 100,00 € 

1.3. für ein Urnenwahlgrab je Doppelgrab  200,00 € 

1.4. für ein anonymes Urnengrab 100,00 € 

1.5. für ein Urnenreihengrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen  780,00 € 

1.6. für ein Urnendoppelwahlgrab in pflegefreien Gräberfeldern 4.600,00 € 

1.7. für ein Baumurnenreihengrab   

1.8. für ein Baumurnendoppelwahlgrab 

für jede weitere Baumurnenwahlgrabstelle 

  

1.9. für ein Wahlgrab je Grabstelle 300,00 € 

1.10.  für ein Sargreihengrab in Sarggemeinschaftsgrabanlagen  

a) mit Grabdenkmal 

b) ohne Grabdenkmal 

  

1.11. 

 

für ein Sargdoppelwahlgrab in Sarggemeinschaftsgrabanlagen 

a) mit Grabdenkmal 

b) ohne Grabdenkmal 

 

 

 



 

II. Gebühren für die Verlängerung der Nutzungsrechte an Wahlgräbern  

1. für ein Wahlgrab   

1.1. für jedes Jahr der Verlängerung bis zum Ablauf der Ruhefrist je 

Grabstelle 

          6,67 € 

1.2. bei einer Verlängerung für die gesamte Wahlgrabstätte um 30 

Jahre je Grabstelle 

      200,00 € 

2. für ein Urnenwahlgrab   

2.1. für jedes Jahr der Verlängerung bis zum Ablauf der Ruhefrist je 

Grabstelle  

          2,23 € 

2.2. bei Verlängerung für die gesamte Grabstätte um 30 Jahre je 

Grabstelle  

         67,00 € 

2.3. für jedes Jahr Verlängerung bis zum Ablauf der Ruhefrist  je 

Doppelgrab in pflegefreien Urnengrabfeldern  

       220,00 € 

2.4. für jedes Jahr Verlängerung bis zum Ablauf der Ruhefrist je  
Doppelgrab in pflegefreien Sarggemeinschaftsgrabanlagen 

  

2.5. für jedes Jahr Verlängerung bis zum Ablauf der Ruhefrist je 
Grabstelle in Baumurnengrabfeldern 
 
 

  

   

   

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 

 

Bohmte, den  24. März 2017 

 

Goedejohann 

Bürgermeister 

  

   

 


